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Stadt Rheinbach 
18. Flächennutzungsplanänderung 
 
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 a BauGB, Stand: 20.04.2018 
  

1. Verfahrensablauf 
 

12.12.2016  Beschluss des Rates der Stadt Rheinbach zur 18. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplanes Rheinbach 
Nr. 59 „Wolbersacker“ im Parallelverfahren 

29.06.2017  Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Planung und 
Verkehr zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

05.07.2017 Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung im Amtsblatt  
10.07.2017 bis einschließlich 09.08.2017 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

durch Planaushang 
05.07.2017  Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange durch Anschreiben mit Fristsetzung bis zum 09.08.2017 
27.07.2017 Anfrage zur Anpassung des Flächennutzungsplanes gemäß § 34 Landes-

planungsgesetz (LPlG) 
05.10.2017  Erörterungsgespräch mit der Regionalplanungsbehörde Bezirksregierung 

Köln zur Anfrage gemäß § 34 LPlG, da die Planung im südlichen Teilbe-
reich nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist 

21.11.2017 Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Planung und 
Verkehr zur Offenlage Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

30.11.2017 Bekanntmachung der Offenlegung im Amtsblatt  
04.12.2017 Offenlage Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-

lange durch Anschreiben mit Fristsetzung bis zum 10.01.2018 
08.12.2017 bis einschließlich 10.01.2018 Offenlage, Beteiligung der Öffentlichkeit 

durch Planaushang 
20.12.2017 Erneute Anfrage zur Anpassung des Flächennutzungsplanes gemäß § 34 

Landesplanungsgesetz (LPlG) 
19.02.2018 Anpassungsverfügung der Bezirksregierung Köln mit Bestätigung der 

Übereinstimmung der Planung mit den Zielen der Landesplanung 
12.04.2018  Beschluss des Rates über die Stellungnahmen  
n.n. Feststellungsbeschluss 
n.n.  Rechtsverbindlich durch Bekanntmachung im Amtsblatt  

 

2. Planungsziele  

Bereits im Jahre 1998 begannen die planerischen Vorarbeiten zur Entwicklung eines großräumigen Industrie- 
und Gewerbegebietes östlich von Rheinbach.  
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Die strukturelle Notwendigkeit zur nachhaltigen Sicherung eines ausreichenden Flächenangebotes hat ihre 
Notwendigkeit in den Darstellungen des Regionalplanes sowie des wirksamen Flächennutzungsplanes gefun-
den.  

Wegen der bestehenden Lagegunst mit Ausrichtung auf die Städte Köln und Bonn und ihrer verkehrlichen 
Anschlussoption an die BAB 61 sowie den schienengebundenen Personennahverkehr ist die Standortentwick-
lung nicht nur von städtischer sondern auch von regionaler Bedeutung. Insofern stellt das Industrie- und Ge-
werbegebiet Wolbersacker ein Angebot an die Region dar, das Potential dieses Standortes zu nutzen.  

Dabei wird erwartet, dass mit der Planung mittel- bis langfristig positive strukturelle Effekte erzielt werden kön-
nen, die für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinbach und der regionalen Umgebung von 
nachhaltiger Bedeutung sind:  

 Sicherung bestehender Arbeitsplätze 
 Schaffung neuer Arbeitsplätze 
 Wachstumsimpulse für ortsansässige Firmen  
 Neuansiedlung von Firmen 
 Impulse für die Bauindustrie 
 Mehreinnahmen bei Gewerbesteuern und Grundsteuer 

Die Entwicklung dieses Industrie- und Gewerbegebietes zwischen der Autobahn BAB 61 und der Stadt Rhein-
bach ist damit als Element einer vorausschauenden, aktiven kommunalen Strukturpolitik zu werten.  

Parallel zur 18. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) wurde der Bebauungsplan Nr. 59 „Wolbersacker“ 
aufgestellt. Im Rahmen der Anfrage gemäß § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG) wurde die geplante Fläche der 
Flächennutzungsplanänderung um ca. 13 ha verkleinert, da die Änderung teilweise nicht mit den Darstellun-
gen des Regionalplans übereinstimmt. Erst nach Änderung des Regionalplanes kann durch eine weitere Flä-
chennutzungsplanänderung der südliche Teilbereich geändert werden. Dabei würde die Darstellung der land-
wirtschaftlichen Flächen in gewerbliche Bauflächen erfolgen. Entsprechend kann auch der im Parallelverfah-
ren entwickelte Bebauungsplan für den südlichen Teilbereich nur bedingt festgesetzt werden. 

Das Parallelverfahren wurde mit der kleineren Flächennutzungsplandarstellung fortgesetzt. 

3. Berücksichtigung der Umweltbelange  

Die Umweltprüfung beruht insbesondere auf den Ergebnissen folgender Fachgutachten:  

 Baugrunduntersuchung und Erschließungsgutachten (Juni 1999)  
KÜHN Geoconsulting GmbH 

 Baugrundgutachten zur Erschließung (2.Bericht) (Mai 2017)   
KÜHN Geoconsulting GmbH 

 Bericht zu orientierenden abfallbezogenen Bodenuntersuchungen (April 2017)  
KÜHN Geoconsulting GmbH 

 Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen in Boden (April 2017)  
Dr. Tillmann & Partner GmbH 

 Archäologischer Abschlussbericht (März 2006),   
artemus GmbH 

 Artenschutzprüfung - Stufe II, (Februar 2018)    
Kölner Büro für Faunistik 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur 18. Flächennutzungsplanänderung und zum Bebauungsplan 
Nr. 59 ‚Wolbersacker‘, Stadt Rheinbach mit Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung (Februar 2018) Landschafts-
architektin Ulrike Steffen - Marquardt  
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 Schalltechnische Stellungnahme (Dezember 2017)  
Kötter Consulting Engineers GmbH & Co. KG 

 Verkehrsuntersuchung (April 2017)  
Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH  

Aufgrund der bestehenden Lagegunst (siehe Punkt 2 Planungsziele) sind die bestehenden Planungsziele an 
diesem Standort im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung sinnvoll und in Bezug auf die Entwicklung von 
anderen Gewerbeflächen auf dem Stadtgebiet von Rheinbach ökologisch weitgehend verträglich umzusetzen. 
Angesichts einer insgesamt geringen bis mittleren ökologischen Wertigkeit der Flächen sind die verbleiben-
den, nachteiligen Umweltauswirkungen hinsichtlich des in Folge der Gewerbeansiedlungen eintretenden Ver-
lustes von unversiegelten Bodenflächen und Lebensräumen und der damit verbundenen Veränderung von 
Landschaft und des vorbelasteten Landschaftsbildes hinnehmbar.  

Der notwendige Ausgleichsflächenbedarf wird im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 59 ermit-
telt und gemäß den gesetzlichen Vorschriften kompensiert. 

In der Abwägung sind die mit der Entwicklung des Änderungsbereiches verknüpften Positiveffekte für den 
Wirtschaftsstandort Rheinbach gewichtiger einzustufen als die verbleibenden Umweltauswirkungen, die durch 
die genannten Maßnahmen und Vorkehrungen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich auf ein un-
vermeidliches Maß reduziert werden.  

4. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  

4.1 Frühzeitige Beteiligung 

Die Planzeichnung des Flächennutzungsplanes und die Begründung mit Umweltbericht wurden entsprechend 
des Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Planung und Verkehr zur frühzeitigen Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ausgelegt und der Öffentlichkeit wurde mit 
dem Aushang der Planunterlagen die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden zwei abwägungsrelevante Stellungnahmen 
abgegeben, die folgende Themen behandelten: 

 Abstandserlass NRW* 
 Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange gab es von 
den angeschriebenen Institutionen insgesamt 32 Rückläufe von den 12 Hinweise enthielten, die zur Kenntnis 
genommen wurden. 20 Stellungnahmen bedurften der weitergehenden Betrachtung, hierbei wurden insbe-
sondere folgende Inhalte behandelt: 

 Bodendenkmalschutz* 
 Flächenverbrauch 
 Entwässerung* 
 Grundwasser* 
 Verkehr* 
 Tiere* 

Die Äußerungen, die während der frühzeitigen Beteiligung abgeben wurden, wurden soweit wie möglich in der 
Planung berücksichtigt. Hierzu wurde eine separate Abwägung geschrieben, die zur Einsicht bereitgestellt 
werden kann. 

Anlage 6



Stadt Rheinbach Stand: 20.04.2018  
18. Flächennutzungsplanänderung 
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 a BauGB 

 

  Seite 4 von 5 

Anmerkung:  

Da die frühzeitige Beteiligung im Parallelverfahren mit den Bebauungsplanverfahren Nr. 59 durchgeführt wur-
de und eine Abwägung zu beiden Verfahren erfolgte, wurden zuvor alle relevanten Themen benannt. Die 
Themen, die hauptsächlich die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 59 betreffen, sind mit einem * kenntlich 
gemacht worden. 

4.2 Offenlage 

Die Planzeichnung des Flächennutzungsplanes (verkleinertes Plangebiet, siehe Punkt 2) und Begründung mit 
Umweltbericht wurden entsprechend des Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Planung 
und Verkehr zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden sowie sonstiger Träger öffent-
licher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) ausgelegt. 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange gab es von den ange-
schriebenen Institutionen insgesamt 26 Rückläufe von denen 15 Hinweise enthielten, die zur Kenntnis ge-
nommen wurden. Darüber hinaus wurden 11 Stellungnahmen abgegeben, die abwägungsrelevant waren. 5 
von diesen 11 Stellungnahmen bezogen sich direkt auf die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung abgegeben wurden. Bei der Auswertung dieser 11 Stellungnahmen wurden insbesondere folgen-
den Themen behandelt: 

 Bodendenkmalschutz* 
 Flächenverbrauch 
 Grundwasser* 
 Verkehr* 
 Tiere* 

Im Besonderen ist anzumerken, dass der Anregung, das Bodenausgleichspunktesystem des Rhein - Sieg - 
Kreises anzuwenden, nicht gefolgt wird.  

Die Anwendung des Bodenbewertungssystems des Rhein - Sieg - Kreises wird von Seiten der Stadt Rhein-
bach nicht weiter verfolgt:  

 da das Bodenbewertungssystems eine räumlich begrenzte Wirkung innerhalb des Rhein - Sieg - Kreises 
hat und somit bei Anwendung dieses Systems die Stadt Rheinbach sowie die anderen Städten und Ge-
meinden im Rhein - Sieg - Kreis durch die damit verbundenen Mehraufwendungen gegenüber den Städ-
ten und Gemeinden außerhalb des Rhein - Sieg - Kreises erhebliche Wettbewerbsnachteile entstehen.  

 bei der Anwendung des Bodenbewertungssystems mindestens ein Verbrauch von weiteren 30 ha land-
wirtschaftlicher Fläche erfolgen würde. Dieser Mehrverbrauch widerspricht aus Sicht der Stadt Rheinbach 
den Vorgaben des § 1 a Abs. 2 BauGB: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 
werden“. 

Die weiteren Äußerungen, die während der Offenlage abgegeben wurden, wurden in der 18. Änderung be-
rücksichtigt, soweit dies möglich war. Hierzu wurde eine separate Abwägung geschrieben, die zur Einsicht in 
den Räumen der Stadt Rheinbach bereitgestellt werden kann. 

Anmerkung:  

Da die frühzeitige Beteiligung im Parallelverfahren mit den Bebauungsplanverfahren Nr. 59 durchgeführt wur-
de und eine Abwägung zu beiden Verfahren erfolgte, wurden zuvor alle relevanten Themen benannt. Die 
Themen, die hauptsächlich die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 59 betreffen, sind mit einem * kenntlich 
gemacht worden. 
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4.3 Satzungsbeschluss 

Ergänzung nach Satzungsbeschluss 

5. Geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten  

Bei der 18. Änderung des FNP (Fassung nach Abstimmung mit der Bezirksregierung) wurden die Grundzüge 
des gültigen Flächennutzungsplans nicht wesentlich verändert, sondern präzisiert und angeglichen. Der paral-
lel aufgestellte Bebauungsplan wird bis auf den südlichen Bereich aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, 
so dass keine räumlichen Standortalternativen im Stadtgebiet von Rheinbach zu untersuchen waren. 

Im Besonderen wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes bei einem 
Verzicht auf die gewerbliche Nutzung nicht mit erheblichen Entlastungen zu rechnen ist, da die vorhandenen 
Immissionen und die Immissionssteigerungen zu großen Teilen auf das bestehende Straßennetz sowie auf die 
vorhandene gewerbliche Nutzung und auf planungsrechtliche Zulässigkeit eines Windparkes zurückzuführen 
sind. In den westlichen Kreuzungsbereichen zu der bestehenden Wohn- und Gewerbebebauung sind langfris-
tig höhere Belastungen zu erwarten als im Planfall, da die Entlastungswirkung des Erschließungssystems bei 
Verzicht der Umsetzung nicht zum Tragen käme.  

Bei der Beurteilung eines Verzichtes auf die 18. Flächennutzungsplanänderung ist auch zu berücksichtigen, 
dass zwar vor Ort Belastungen vermieden werden können, diese jedoch bei entsprechendem Gewerbeflä-
chenbedarf auch an anderer Stelle vergleichbare Umweltfolgen bewirken werden. 
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